Förderung von Gesundheitskursen der vhs Pforzheim-Enzkreis durch Krankenkassen

Für verschiedene Kurse im Gesundheitsbereich (Bewegung, Stressbewältigung, Entspannung, gesunde Ernährung, Vermeidung oder Reduktion von Übergewicht sowie Suchtmittelkonsum), die als Präventionsmaßnahme vom Gesetzgeber anerkannt sind, erstatten Krankenkassen die Kursgebühren ganz oder teilweise. Die gesetzliche Grundlage ist das Gesundheitsstrukturgesetz § 20 SGB V sowie der gemeinsame Handlungsleitfaden der Krankenkassen.

Voraussetzungen für eine Förderung sind:

· die Anerkennung der Methode

· eine vom Gesetzgeber anerkannte Qualifikation des Kursleiters 

· die regelmäßige Kursteilnahme (mind. 80%)

Die Volkshochschule stellt für die förderfähigen Kurse der Gesundheitsprävention Teilnahmebescheinigungen am Ende des Kurses aus, die die Teilnehmer bei ihrer Krankenkasse einreichen können. Ob und in welcher Höhe die Gebühr erstattet wird, liegt im Ermessensbereich der einzelnen Krankenkassen.
Im Gesundheitsbereich gibt es eine Fülle von Methoden, die dem Einzelnen helfen können, gesund zu bleiben bzw. vorhandene Beschwerden zu mildern oder zu beheben. Qualitätsmerkmal der Volkshochschule Pforzheim Enzkreis ist ein breites Themenspektrum und kompetente Kursleiter. Unser Veranstaltungsangebot geht dabei weit über das hinaus, was der Gesetzgeber für die Förderung von Präventionskursen durch die Krankenkassen zulässt. Auch erfüllen manche unserer seit langer Zeit erfolgreich unterrichtenden Kursleiter nicht die Voraussetzungen, die gefordert sind. Deshalb fallen manche Kurse nicht unter die Förderfähigkeit.

